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Übrigens entscheidet in NRW die LK über die Grundsätze der Unterrichtsverteilung:

https://www.gew-nrw.de/schulkonferenz-arbeitsplatz.html

Zitat

Die Lehrerkonferenz entscheidet über Grundsätze für die Unterrichtsverteilung und die
Aufstellung von Stunden-, Aufsichts- und Vertretungsplänen. So können sich die
Lehrer*innen in der Lehrerkonferenz beispielsweise darauf einigen, dass bei
unvermeidlichem Nachmittagsunterricht alle Mitglieder des Kollegiums angemessen
beteiligt werden. Dieser Beschluss kann von jedem Mitglied direkt beantragt werden,
auch ohne Zustimmung der Schulleitung.

So gesehen verstehe ich nicht, wieso keine Transparenz gelten soll, wenn doch alles andere
publik ist.

Es geht doch einfach nur um ein gewisses Maß an Offenheit und ehrlicher Kommunikation; nicht
darum, jedem etwas zu unterstellen.

1https://www.lehrerforen.de/thread/64443-unterrichtsverpflichtung-sl-nrw/?postID=796517#post796517
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